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Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 97/05/0101 E 29. August 2000 RS 3 

Stammrechtssatz 

Unter Beginn der Bauausführung ist jede auf die Errichtung eines 

bewilligten Bauvorhabens gerichtete bautechnische Maßnahme 

anzusehen, wobei es - insofern das Gesetz darüber keine näheren 

Bestimmungen trifft - unerheblich ist, in welchem Größenverhältnis 

die durchgeführten Arbeiten zum geplanten Bauvorhaben stehen. 

Bereits die Errichtung eines kleinen Teiles eines Fundamentes ist 

daher ebenso schon als Baubeginn anzusehen, soweit er der 

Herstellung des Vorhabens dient, wie die Aushebung der Baugrube. 

Die Planierung des Bauplatzes kann jedoch nicht darunter subsumiert 

werden, insoferne diese Arbeiten nicht der Herstellung der 

baulichen Anlage dienen (Hinweis E 23.1.1996, 95/05/0194, ergangen 

zu OÖ BauO 1976). 
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